
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/1/31 1Ob517/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1979

Norm

ABGB §140 Ah

ABGB §178a

EO §10a A

Rechtssatz

Ändern sich die Bezüge des Unterhaltsp3ichtigen häu4g und ist dessen Dienstgeber eine Stelle, die über quali4zierte

Kräfte zur Berechnung der Unterhaltsansprüche verfügt, widerspricht es dem Kindeswohl, einen bestehenden

Bruchteilstitel in einen bestimmten Geldbetrag umzuwandeln.

Entscheidungstexte

1 Ob 517/79

Entscheidungstext OGH 31.01.1979 1 Ob 517/79

Veröff: SZ 52/14 = SZ 52/14
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